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stungsbetrieb wurde am 1. 
Dezember 1976 aufgenom-
men. Die elektrische Brutto-
leistung des Blocks beträgt 
840 Megawatt. Der Reaktor 
Neckarwestheim I ist ein 
Druckwasserreaktor (DWR), 
das heißt der Wärmeenergie-
transport vom Reaktorkern zur 
Turbine erfolgt über zwei 
voneinander getrennte Kühl-
mittelkreise. Abweichend von 
der üblichen DWR-Bauart mit 
vier Hauptkühlmittelleitungen 
verfügt Neckarwestheim I 
über lediglich drei Haupt-
kühlmittelleitungen.

Hessischer Verwaltungs-
gerichtshof wies RWE-
Klage gegen das Bundes-
umweltministerium ab

Bereits mit seinem Urteil vom 
27. Februar 2008 hatte sich 
der Hessische Verwaltungsge-
richtshof (VGH) der Recht-
sprechung des Schleswig-Hol-
steinischen Oberverwaltungs-
gerichts (OVG) angeschlossen 
und entschieden, das Bundes-
umweltministerium habe es zu 
Recht abgelehnt, daß RWE 
Strommengen, die dem Kon-
zern im Atomgesetz für das 
stillgelegte Atomkraftwerk 
Mülheim-Kärlich zugewiesen 
wurden, auf das Atomkraft-
werk Biblis A überträgt. Am 
16. Januar 2008 hatte das 
OVG bereits eine entspre-
chende Klage der zum Vatten-
fall-Konzern gehörenden Be-
treiberin des Kernkraftwerkes 
Brunsbüttel abgewiesen.

Um eine Laufzeitverlängerung 
des ältesten derzeit in 
Deutschland noch betriebenen 
Atomkraftwerkes zu errei-
chen, hatte RWE schon zuvor 
im September 2006 beim 
Bundesumweltministerium die 
Zustimmung zu einer Über-
tragung von Strommengen auf 
das Kraftwerk Biblis A bean-
tragt. Die Übertragung sollte 
aus dem Kontingent erfolgen, 
welches das Atomgesetz RWE 
für das stillgelegte Atom-
kraftwerk Mülheim-Kärlich 
zuweist. Im Mai 2007 hatte 
das Bundesumweltministeri-
um diesen Antrag abgelehnt, 

da Biblis A im Atomgesetz 
nicht in der Liste der Anlagen 
enthalten ist, auf die diese 
Reststrommengen des Kraft-
werks Mülheim-Kärlich über-
tragen werden können.

Das im Anschluss an eine 
mündliche Verhandlung ver-
kündete VGH-Urteil bestätigt 
die Rechtmäßigkeit der Ent-
scheidung des Bundesum-
weltministeriums. Die RWE 
zum Ausgleich für das Kern-
kraftwerk Mülheim-Kärlich 
zugewiesene Strommenge 
könne nur auf bestimmte, in 
der Fußnote der Anlage 3 zum 
Atomgesetz abschließend auf-
geführte Kraftwerke übertra-
gen werden. Das Bundesum-
weltministerium sei nicht er-
mächtigt, eine Übertragung 
auf andere Anlagen zuzulas-
sen. Ebenso wie das Schles-
wig-Holsteinische OVG hat 
der Hessische VGH jedoch 
wegen der grundsätzlichen 
Bedeutung dieses Rechts-
streits die Revision an das 
Bundesverwaltungsgericht zu-
gelassen.

Zum Hintergrund erklärte das 
BMU: Das Atomgesetz ent-
hält für das Kontingent, das 
RWE für Mülheim-Kärlich 
zugebilligt wurde, eine spezi-
elle Festlegung der Übertra-
gungsmöglichkeiten. In Anla-
ge 3 des Gesetzes werden die 
Atomkraftwerke einzeln auf-
geführt, auf welche die 
Strommenge von insgesamt 
107,25 (Tera-Wattstunden 
(TWh = Billionen Wh) aus 
Mülheim-Kärlich übertragen 
werden darf.

Es sind dies die Atomkraft-
werke Emsland, Neckarwest-
heim 2, Isar 2, Brokdorf sowie 
Gundremmingen B und C. 
Auf Biblis B dürfen maximal 
21,45 TWh von Mülheim-
Kärlich übertragen werden. 
Das Atomkraftwerk Biblis A 
ist in der Fußnote zur Anlage 
3 nicht genannt. In Paragraph 
7 Absatz 1d des Atomgesetzes 
ist zudem festgelegt, daß die 
aus Mülheim-Kärlich stam-
mende Elektrizitätsmenge 
„nur nach Übertragung auf die 
dort aufgeführten Kernkraft-

werke in diesen produziert 
werden darf“. Mit diesen ge-
setzlichen Vorschriften, er-
klärt das BMU, wurde die Re-
gelung, die Bundesregierung 
und Energieversorgungsunter-
nehmen im Atomkonsens vom 
14. Juni 2000 zu Mülheim-
Kärlich getroffen haben, ein-
schließlich der dort bereits 
vorgesehenen Beschränkun-
gen der Übertragungsmög-
lichkeiten, umgesetzt.

Das Atomkraftwerk Mülheim-
Kärlich wurde 1986 fertigge-
stellt und in Betrieb genom-
men. Im September 1988 
mußte RWE den Betrieb ein-
stellen, nachdem das Bundes-
verwaltungsgericht die 1975 
erteilte Erste Teilgenehmi-
gung aufgehoben hatte. Eine 
1990 neu erteilte Erste Teilge-
nehmigung wurde 1995 we-
gen unzureichender Ermitt-
lungen der Genehmigungsbe-
hörde zur Erdbebenauslegung 
ebenfalls gerichtlich aufgeho-
ben.

Im Rahmen der Verhandlun-
gen über den Atomausstieg 
hatte sich RWE gegenüber der 
Bundesregierung verpflichte-
te, den Genehmigungsantrag 
für das Atomkraftwerk Mül-
heim-Kärlich und eine Scha-
denersatzklage gegen die 
rheinland-pfälzische Geneh-
migungsbehörde zurückzuzie-
hen. Zum Ausgleich, so das 
BMU, sollte RWE die Mög-
lichkeit erhalten, 107,25 TWh 
auf bestimmte andere Atom-
kraftwerke zu übertragen. In 
der Vereinbarung zwischen 
der Bundesregierung und den 
Energieversorgungsunterneh-
men vom 14. Juni 2000, dem 
Atomkonsens, sei hierzu fest-
gelegt worden: „Es besteht 
Einvernehmen, dass diese 
Strommenge auf das KKW 
Emsland oder andere neuere 
Anlagen sowie auf die Blöcke 
B und C des KKW Gun-
dremmingen und max. 20 
Prozent auf das KKW Biblis 
B übertragen werden.“ 

Atomwirtschaft

Weniger Atom-
Strom erzeugt
Die deutschen Atomkraftwer-
ke haben im Jahr 2007 so we-
nig Strom geliefert wie seit 16 
Jahren nicht mehr. Die 17 
Atommeiler hätten zusammen 
lediglich 140,5 Milliarden 
Kilowattstunden Strom er-
zeugt, teilte das Internationale 
Wirtschaftsforum Regenerati-
ve Energien (IWR) in Münster 
eine Meldung der Deutschen 
Presseagentur vom 24. Juni 
2008 zufolge mit. 2006 waren 
noch 167,4 Milliarden Kilo-
wattstunden Atomstrom ins 
Netz gegangen und 1991 wa-
ren es 147,4 Milliarden Kilo-
wattstunden.
Hauptgrund für den Rückgang 
sei die Abschaltung von ins-
gesamt vier Kernkraftwerken 
wegen technischer Probleme 
gewesen, heißt es. Damit hatte 
die Kernenergie in Deutsch-
land an der Stromerzeugung 
nur noch einen Anteil von 
22,2 Prozent. Im Jahr 2006 
waren es noch 26,3 Prozent.
Damit können die Betreiber 
ihre Atomkraftwerke jetzt län-
ger laufen lassen. Das AKW 
Brunsbüttel etwa sollte dem 
Atomkonsens zufolge eigent-
lich im Jahr 2009 abgeschaltet 
werden. Nach einer einjähri-
gen Pannen-Pause verschiebt 
sich dieser Termin nun auf 
mindestens 2010. Danach, so 
hoffen die Betreiberkonzerne, 
könnte eine neue Bundesre-
gierung den Ausstieg aus der 
Atomenergie aufgeben.
Der Rückgang der Kernener-
gie ist teilweise durch erneu-
erbare Energien aufgefangen 
worden. Hier sei die Produk-
tion von 72,1 Milliarden Ki-
lowattstunden auf 87,5 Milli-
arden Kilowattstunden geklet-
tert. Den größten Anteil an der 
Steigerung hat die Windkraft, 
erklärte IWR-Chef Norbert 
Allnoch. Das Münsteraner In-
stitut zählt zum Kreis der Be-
rater des Bundesumweltmini-
steriums in Energiefragen. 


